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Die nationalsozialistische Verfolgung  
der Sinti und Roma

KZ-Gedenkstätte Neuengamme  |  Reproduktion nicht gestattet

Seit Jahrhunderten leben die ursprünglich aus Indien stam-
menden Sinti und Roma in Europa. „Zigeuner“ ist eine in ih-
ren Ursprüngen bis ins Mittelalter zurückreichende Fremd-
bezeichnung durch die Mehrheitsbevölkerung, die von der 
Minderheit selbst als diskriminierend abgelehnt wurde und 
wird. Sich selbst bezeichnen die Angehörigen dieser Min-
derheit entweder als „Sinti“, die bereits seit dem Mittelalter 
in Deutschland ansässig waren, oder als „Roma“, die aus 
Osteuropa kamen. Außerhalb Deutschlands wird meist die 
Gesamtheit als „Roma“ bezeichnet. 

Die Minderheit der Sinti und Roma in Deutschland wurde 
schon lange vor Beginn des Nationalsozialismus diskrimi-
niert. Staatliche Maßnahmen richteten sich dabei in erster 
Linie gegen den nicht sesshaften Teil dieser Bevölkerungs-
minderheit. Ab 1933 wurde die Diskriminierung von Sinti 
und Roma zunehmend rassistisch begründet und die Verfol-
gung damit auch auf sesshafte Angehörige der Minderheit 
ausgedehnt. Im Unterschied zur „Zigeunerpolitik“ vor 1933 
beabsichtigten die Nationalsozialisten nicht die erzwungene 
Anpassung, sondern den gesellschaftlichen Ausschluss und 
letztlich die Vernichtung der Sinti und Roma. Auf Grundlage 
der NS-Rassenideologie wurden sie schrittweise entrechtet, 
ihrer Lebensgrundlage beraubt und schließlich in die  
Vernichtungslager deportiert. Der nationalsozialistischen 
Vernichtungspolitik fielen in Europa wahrscheinlich mehr als 
220 000, vielleicht sogar bis zu 500 000 Sinti und Roma zum 
Opfer.
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Diskriminierung und Ausgrenzung

Bereits wenige Monate nach dem Machtantritt der  
Nationalsozialisten wurde am 14. Juli 1933 das „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“ verabschiedet, das  
im Januar 1934 in Kraft trat. Dieses Gesetz ermöglichte  
Sterilisationen gegen den Willen der Betroffenen. In der 
Praxis waren – neben den im Gesetzestext genannten 
Behinderten und psychisch Kranken – bald auch Sinti und 
Roma betroffen. Die 1935 erlassenen „Nürnberger Gesetze“ 
verboten Eheschließungen und außereheliche Beziehungen 
zwischen „Deutschblütigen“ und Jüdinnen und Juden und 
machten Letztere zu Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 
mit eingeschränkten Rechten. In den amtlichen Kommen-
taren zu den „Nürnberger Gesetzen“ wurden die Sinti und 
Roma den Juden gleichgestellt, sodass die diskriminie-
renden Vorschriften ausdrücklich auch für sie galten.
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Erste Seite eines vertrauli chen 
Erlasses von Reichsinnen-
minister Frick zum „Blutschutz-
gesetz“ vom 3. Januar 1936.

(BArch (Koblenz), R 18/5514,  
S. 155)
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1936 wurde im Reichsinnenministerium in Berlin die  
„Rassenhygienische Forschungsstelle“ unter der Leitung von 
Dr. Dr. Robert Ritter eingerichtet. 1938 beauftragte  
Himmler diese „Forschungsstelle“, Sinti und Roma im gesam-
ten Reichsgebiet auf Basis rassenideologischer Kriterien zu 
erfassen. Neben der Erfassung war auch die Kennzeichnung 
und Ausweisung nicht deutscher Sinti und Roma  
vorgesehen.

Wir mussten uns nacheinander auf einen Stuhl setzen,  
worauf Dr. Ritter die Augen der Kinder verglich und sie  
ausfragte; seine Mitarbeiterin hat alles notiert. Wir mussten 
den Mund öffnen und bekamen mit einem seltsamen  
Instrument den ganzen Rachen ausgemessen, danach die 
Nasenlöcher, die Nasenwurzel, die Augenweite, die  
Augenfarbe, die Augenbrauen, die Ohren innen und außen, 
das Genick, den Hals, die Hände – alles was überhaupt zu 
messen war.

Josef Reinhardt. Bericht, nicht datiert, in: Katalog zur Ausstellung  
„Die Überlebenden sind die Ausnahme“. Der Völkermord an den Sinti und 
Roma, hg. v. Verband deutscher Sinti, Landesverband Rheinland-Pfalz,  
o. O. 1992, S. 9
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Im Zuge der „Untersu-
chungen“ wurden Abdrücke 
von Gesichtern und Köpfen 
genommen und Modelle an-
gefertigt.

Foto: unbekannt, 1938.  
(BArch, R 165 Bild-244-64)

Foto: unbekannt.  
(BArch, R 165 Bild-244-66)

Foto: Friedhelm Hoffmann. (ASa)
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Die Diskriminierungen erstreckten auch auf die Berufsaus-
übung. Sinti und Roma wurden als „Nichtarier“ aus Berufs-
verbänden und Standesorganisationen wie Handwerks-
kammern oder der Reichskulturkammer ausgeschlossen.
Arbeitsämter verhinderten, dass jugendliche Sinti und Roma 
eine Ausbildung beginnen konnten.

So wie man es keinem deutschen Menschen zumuten kann, 
mit einem Juden zusammenzuarbeiten, kann man auch nicht 
verlangen, daß er seinen Arbeitsplatz mit einem Zigeuner 
teilt.

Aus einem Schreiben der NSDAP, Amt für Volkswohlfahrt, Gau Hamburg, 
vom August 1939. (StA HH, Sozialbehörde I, AF 83.71)



9Die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma

Die Ausgrenzung erfasste 
auch die Schulkinder: Der 
Hamburger Senat erwog, alle 
„Zigeunerkinder“ der Stadt in 
eigenen Klassen zusammen-
zufassen.

Schreiben des Hamburger Senats, 
Schul- und Hochschulabteilung, an 
die Gemeindeverwaltung, Schul-
verwaltung, betreffend „Zigeuner-
kinder“ vom 5. Mai 1939.
(StA HH, 361-2VI,  
Oberschulbehörde VI, 2553)
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 Obwohl viele Sinti und Roma im Ersten Weltkrieg als  
Soldaten gedient hatten, verfügte der Reichskriegsminister 
bereits am 26. November 1937 einen Erlass, durch den Sinti 
und Roma von der Ableistung des aktiven Wehrdienstes 
ausgeschlossen wurden. Auf Drängen der NSDAP ordnete 
das Oberkommando der Wehrmacht in den Jahren 1941 
und 1942 den Ausschluss aller Sinti und Roma aus „rasse-
politischen“ Gründen an. Trotz der Fürsprache vieler  
Vorgesetzter wurden Angehörige dieser Minderheit vielfach 
direkt von der Front nach Auschwitz deportiert, manche 
sogar in Uniform.
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Anordnung des Ober - 
komman dos der Wehrmacht 
zum Ausschluss aller Sinti und 
Roma vom Wehrdienst  
vom 11. Februar 1941  
(Ausschnitt).

Aus: Allgemeine Heeresmitteilungen, 
Februar 1941, S. 83.
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Nachdem ich bereits 1938 beim Arbeitdienst gewesen war, 
wurde ich am 1. Januar 1940 gemeinsam mit meinem Bruder 
zum Militärdienst eingezogen, mein Rang war Bootsmann. 
Ende 1941 wurden alle 14 Männer, die mit mir gemeinsam 
in einer Einheit waren, befördert, nur ich nicht. Da habe ich 
Verdacht geschöpft, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist, 
denn ich war bei meinem Vorgesetzten ja sehr beliebt. In 
dieser Zeit spielte ich auch in Wilhelmshaven,  
wo wir stationiert waren, in der Handball- und Fußballmann-
schaft der Marine. Ein Kamerad namens Sommer, mit dem 
ich zusammen Fußball spielte, saß in der Schreibstube.

Als ich ihn fragte, warum ich nicht befördert worden sei, 
sagte er mir, daß der Antrag zwar auf dem Schreibtisch  
liege, eine Beförderung jedoch nicht ausgesprochen  
werden dürfe, weil ich „Nichtarier“ sei. Ich konnte das alles 
nicht verstehen, ebenso wenig meine Vorgesetzten, nach-
dem ich sie zur Rede gestellt hatte. Einige Wochen später 
war ich wieder zu Hause. In meinem Wehrpaß war ver-
merkt, ich sei „nicht zu verwenden“. In Oldenburg bin ich 
dann zum Wehrbezirkskommando gegangen und habe mei-
nen Wehrpaß abgegeben. Vier Wochen später kam auch 
mein Bruder nach Hause, der in Rußland bei der Luftwaffe 
gewesen war. Bald darauf wurden wir beide nach Auschwitz 
transportiert.

Walter Winter. Bericht, 19. Mai 1994, in: Romani Rose (Hg.): 
„Den Rauch hatten wir täglich vor Augen.“ Der nationalsozialistische  
Völkermord an den Sinti und Roma,Heidelberg 1999, S. 105. Zitat gekürzt.
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Deportation und Vernichtung

Bereits ab 1933 waren in vielen deutschen Städten auf Initia-
tive kommunaler Behörden bewachte Zwangslager für Sinti 
und Roma eingerichtet worden, in die vor allem nicht sess-
hafte sowie von Wohlfahrtsunterstützung lebende Sinti und 
Roma eingewiesen wurden. Auf der Grundlage des Erlasses 
Himmlers „Zur Bekämpfung der Zigeunerplage“ vom  
8. Dez e mber 1938 sowie des am 17. Oktober 1939 durch 
das Reichssicherheitshauptamt erlassenen Verbotes des 
Wohn- und Arbeitsplatzwechsels für Sinti und Roma  
wurden nach Kriegsbeginn „Zigeunergemeinschaftslager“  
oder „Anhaltelager“ eingerichtet. Diese Lager dienten der 
Vorbereitung der 1940 beginnenden Deportationen von 
Sinti und Roma in das besetzte Polen. Die meisten dieser 
Lager befanden sich auf dem deutschen Reichsgebiet ein-
schließlich Österreichs, das seit 1938 dem Deutschen Reich 
angeschlossen war.
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An die staatliche Kriminalpolizei – Kripoleitstelle   
Betrifft Zigeunererfassung

Auf Anordnung des Reichsführers-SS und Chefs der Deut-
schen Polizei wird binnen kurzem im gesamten Reichsgebiet 
die Zigeunerfrage grundsätzlich geregelt. Ich ersuche daher, 
folgende Maßnahmen einzuleiten:

Die Ortspolizeibehörden und die Gendarmerie sind umge-
hend anzuweisen, sämtlichen in ihrem Bereich befindlichen 
Zigeunern und Zigeunermischlingen die Auflage zu erteilen, 
von sofort ab bis auf weiteres ihren Wohnsitz oder jetzigen 
Aufenthaltsort nicht zu verlassen. Für den Nichtbefolgungs-
fall ist Einweisung in ein Konzentrationslager anzudrohen. 

Die später festzunehmenden Zigeuner sind bis zu ihrem 
endgültigen Abtransport in besonderen Sammellagern 
unterzubringen. Die Kriminalpolizeileitstellen haben schon 
jetzt über die Art der Unterbringung oder die Einrichtung 
solcher Sammellager Sorge zu tragen. Die Zahl der einzu-
richtenden Sammellager wird sich nach den örtlichen Ver-
hältnissen und nach der Anzahl der erfaßten Zigeuner zu 
richten haben.

Schnellbrief des Reichssicherheitshauptamtes vom  
17. Oktober 1939 betreffend die „Erfassung“  
der „Zigeuner“. Auszug.

Zitat gekürzt. (BArch (Koblenz), RD 19/28-15)
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Nach der Eroberung Polens sollten die nationalsozialis-
tischen Pläne für eine „völkisch-rassische Flurbereinigung“ 
rasch umgesetzt werden: Die Vereinbarung mit der Sowjet-
union, die die östliche Hälfte Polens besetzte, sah die Rück-
kehr „Volksdeutscher“ aus dem Baltikum und dem Gebiet 
Wolhynien vor. Das NS-Regime wollte den polnischen Staat 
zerschlagen, Teile Polens – die „neuen Ostgaue“ – annektie-
ren und rücksichtslos „germanisieren“. Der Rest Polens, das 
so genannte Generalgouvernement, sollte Aufnahmegebiet 
für die unerwünschten Bevölkerungsteile sein. Die Pläne 
sahen umfassende Umsiedlungsaktionen vor.
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Nach den beiden Massenbewegungen 
a) von 40 000 Polen und Juden im Interesse der Baltendeut-
schen und  
b) von etwa 120 000 Polen im Interesse der Wolhyniendeut-
schen, soll als letzte Massenbewegung die Abschiebung 
sämtlicher Juden der neuen Ostgaue und 30 000 Zigeunern 
aus dem Reichsgebiet in das Generalgouvernement  
erfolgen. Nachdem festgestellt wurde, daß die Räumung 
von 120 000 Polen etwa im März zu laufen beginnt, muß die 
Evakuierung von Juden und Zigeunern bis zur Beendigung 
der vorgenannten Aktionen aufgeschoben werden. Jeden-
falls ist aber der Verteilungsschlüssel vom Generalgouverne-
ment bekanntzugeben, damit die Planung einsetzen kann.
 
Protokoll einer Besprechung der SS-Führung unter Vorsitz 
des Leiters des Reichssicherheitshauptamtes und Chefs der 
Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich,  
am 30. Januar 1940. Auszug. 

(BArch (Koblenz), R 58/1032, Bl. 40)
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Sinti- und Roma-Familien  
wurden am 2. Mai 1940 vor 
den Augen der Bevölkerung 
durch die Straßen von  
Hohenasperg bei Stuttgart 
zum Bahnhof getrieben.

Foto: unbekannt.  
(BArch, R 165/244)

Im Mai 1940 verließen die ersten Deportationszüge mit 
Sinti- und Roma-Familien die Sammellager. Ihr Vermögen 
wurde eingezogen. Das Ziel der Deportationstransporte 
waren Gettos und Konzentrationslager im besetzten Polen. 
Die Mehrzahl dieser Männer, Frauen und Kinder kam dort 
ums Leben.
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Auch aus dem Sammellager 
in Köln-Deutz, dem „Messe-
lager“, wurden Sinti- und 
Roma-Familien nach Polen 
deportiert. Das Lager be-
stand vom 16. bis zum 21. 
Mai 1940. Das Bild zeigt eine 
Gruppe rheinischer Sinti und 
Roma, die in das General-
gouvernement deportiert 
wurden, im Innenhof der 
Messe.

Foto: unbekannt, zwischen dem  
16. und 21. Mai 1940.  
(NS-Dokumentationszentrum der 
Stadt Köln, Bb 5416)
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Im November 1941 wurden etwa 5000 Sinti und Roma nach 
Łódź deportiert, wo innerhalb des jüdischen „Gettos Litz-
mannstadt“ ein eigens mit Stacheldraht abgegrenztes  
„Zigeunergetto“ entstand. Die meisten Deportierten  
stammten aus Österreich, über die Hälfte von ihnen waren  
Kinder. Den katastrophalen Lebensbedingungen und einer 
Typhusepidemie fielen allein im Dezember 1941 400 der 
Verschleppten zum Opfer. Anfang 1942 brachte die SS die 
Überlebenden aus dem „Zigeunergetto“ in Łódź das Ver-
nichtungslager Chełmno, wo sie sofort nach ihrer Ankunft in 
Gaswagen ermordet wurden.
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Das „Zigeunergetto“ in Łódź, 
1940/41. 

Fotos: Genewein. (Jüdisches Muse-
um Frankfurt am Main)
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Massenerschießungen von Sinti und Roma

Die vor dem Überfall auf die Sowjetunion gebildeten „Ein-
satzgruppen“ von Polizeiverbänden, Gestapo und SS hatten 
den Auftrag, direkt hinter der Front „alle rassisch uner-
wünschten Elemente“ zu ermorden. Diese Mordkomman-
dos durchkämmten systematisch Dörfer und Städte nach 
Jüdinnen und Juden sowie nach „Zigeunern“. So wurde im 
Dezember 1941 die gesamte Romabevölkerung der Stadt 
Simferopol auf der Krim von Kommandos der Einsatzgruppe 
D erschossen.
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Schreiben des Höheren SS- 
und Polizeiführers Rußland-
Mitte beim Befehlshaber der 
rückwärtigen Heeresgruppe 
Mitte, Erich von dem Bach-
Zelewsky, zu Exekutionen 
vom 15. Oktober 1941.

(Militärarchiv Prag, 41/1)
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Bericht des Oberleutnants 
Walther über die Erschießung 
von „Juden“ und „Zigeunern“ 
vom November 1941.

(Dokumentations- und Kulturzen-
trum der deutschen Sinti und Roma, 
Heidelberg) 

Die militärischen Erfolge der Wehrmacht bedeuteten auch 
eine Ausweitung der Mordaktionen in anderen besetzten 
Gebieten wie z. B. Jugoslawien. Bereits sechs Wochen 
nach Beginn der Besatzung ordnete der Wehrmachtsbe-
fehlshaber in Serbien, General Ludwig von Schröder, die 
Registrierung aller „Juden“ und „Zigeuner“ und deren Kenn-
zeichnung mit einer gelben Armbinde an. Sinti und Roma 
wurden ebenso wie Jüdinnen und Juden systematisch vom 
öffentlichen Leben ausgeschlossen und zur Zwangsarbeit 
verpflichtet, ihr Grundeigentum wurde eingezogen. Ab 
Herbst 1941 wurden serbische Roma in Konzentrationslager 
deportiert. Unter dem Vorwand so genannter Sühnemaß-
nahmen betrieben die deutschen Besatzungsbehörden 
ihre systematische Vernichtung. Exekutionskommandos 
der Wehrmacht führten Massenerschießungen durch. Sie 
gingen dabei genauso vor wie die Einsatzgruppen in den 
besetzten Gebieten der Sowjetunion.
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Das „Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau

Als Teil der „Endlösung“ ordnete Heinrich Himmler am  
16. Dezember 1942 an, alle noch im Reichsgebiet verblie-
benen Sinti und Roma nach Auschwitz zu deportieren. Ab 
Februar 1943 wurden rund 23 000 Sinti und Roma aus elf 
europäischen Ländern dorthin verschleppt. 13 000 von 
ihnen stammten aus dem Gebiet des Deutschen Reichs. Die 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht Inhaftierten wurden in aller 
Frühe in ihren Wohnungen verhaftet oder direkt von ihren 
Arbeitsplätzen abgeholt. Mitnehmen durften sie nur wenige 
Kleidungsstücke sowie Lebensmittel für drei Tage. Bargeld 
und Wertsachen wurden ihnen ebenso abgenommen wie 
ihre Papiere.
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Waggons wurden von außen verriegelt, wir waren gefangen 
und abgeschnitten von dieser Welt. Die Züge fuhren an, 
die Waggons überfüllt von Menschen, Familien mit ihren 
Kindern und Kleinstkindern. Die Luft hier drin war drückend 
und schwer zum Atmen. Das Schreien der Masse war uner-
träglich. 

Viele der alten Menschen und Kleinkinder überlebten den 
Transport nicht; tagelang lagen die Toten zwischen uns. 
Hielten wir an, so wurden sie einfach herausgeworfen. Die 
Fahrt, unser Elend wollte kein Ende nehmen. Wir glaubten 
schon, wir müßten in diesem Viehwaggon ersticken, als 
endlich die Türen aufgerissen wurden. Wir wurden heraus-
gezerrt und auf dem Bahnhof Kattowitz von der SS gezählt. 
Mutter und ich sahen uns an, sie sah sehr mitgenommen 
aus. Was unsere Augen im Innern der Waggons erblicken 
mußten, war viel schlimmer als der ewige Tod: Die Leichen 
der Babys, die Leichen der alten Menschen lagen zwischen 
Unrat und Dreck. Es war erbarmungslos, was hier mit den 
Menschen geschah. In Reihen wurden wir nun mit Knüp-
peln zurechtgewiesen, auf unser Bitten und Flehen erhielten 
wir als Antwort nur Fußtritte. 
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Ich weiß nicht mehr, wie lange wir marschieren mußten, es 
kam mir endlos vor. Bei einem kurzen Halt sahen wir in der 
Ferne meterhohe Stacheldrahtzäune, viele Baracken und 
Wachtürme. Noch mehr SS-Bewachung kam uns auf beiden 
Seiten entgegen. Nun wurden wie erst recht erbarmungslos 
immer schneller vorangetrieben, bis wir endlich im Konzen-
trationslager Auschwitz ankamen.

Barbara Adler: Erinnerungen, 1974, in: Katalog zur Ausstellung „Die Über-
lebenden sind die Ausnahme“. Der Völkermord an den Sinti und Roma, hg. 
vom Verband deutscher Sinti, Landesverband Rheinland-Pfalz, o. O. 1992, 
S. 210. Zitat gekürzt.
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Die in Auschwitz angekommen Sinti- und Roma-Familien 
wurden in Lagerabschnitt B II e des Lagerteils Auschwitz- 
Birkenau eingewiesen. Anfang April 1943 waren bereits 
über 12 000 Menschen im „Zigeunerlager“ inhaftiert.  
Im März und Mai 1943 kam es zu den ersten Massenver-
gasungen, bei denen über 2700 Männer, Frauen und Kinder 
mit dem Giftgas Zyklon B ermordet wurden. Die meisten 
der 23 000 Sinti und Roma, die nach Auschwitz deportiert 
wurden, fielen den systematischen Ermordungen durch die 
SS, der Zwangsarbeit oder den katastrophalen Lebensbedin-
gungen zum Opfer. 

Nach Selektionen durch die SS wurden im Frühjahr und 
Sommer 1944 etwa 3000 Sinti und Roma zur „Vernichtung 
durch Arbeit“ in andere Konzentrationslager im Reichsge-
biet transportiert. 2900 Menschen, vor allem Alte, Frauen 
und Kinder, blieben in Auschwitz zurück. Sie wurden bei 
der „Liquidierung des Zigeunerlagers“ in der Nacht vom 
2. auf den 3. August 1944 in den Gaskammern ermordet. 
Auch danach noch in Auschwitz eintreffende Sinti und 
Roma wurden in den Gaskammern ermordet.
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Medizinische Experimente an Sinti und Roma

In vielen Konzentrationslagern führten SS-Ärzte medizi-
nische Versuche an Sinti- und Roma-Häftlingen durch. Diese 
Experimente waren vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler, 
persönlich angeordnet oder genehmigt worden.
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Aus einem Schreiben Himmlers an den Reichsarzt der SS, SS- 
Gruppenführer Dr. Ernst-Robert Grawitz, vom 9. Juni 1942:

Betr.: Untersuchung über serologische Rassenunterschiede 
beim Menschen

Der Reichsführer-SS hat von Ihrem Brief vom 15.5.1942 
Kenntnis genommen. Er ist damit einverstanden, wenn  
Dr. Werner Fischer Versuche an Zigeunern macht. Er bittet 
lediglich, daß Dr. Fischer uns die Ergebnisse seiner Ver-
suche mitteilt. Für sehr gut hielte es der Reichsführer-SS 
auch, wenn Dr. Fischer auch Versuche an Juden machen 
würde. 

Aus: Romani Rose (Hg.): „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen.“ 
Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma,  
Heidelberg 1999, S. 238, Zitat gekürzt.
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Für die Opfer bedeuteten die Experimente unvorstellbare 
Qualen: SS-Ärzte zwangen Sinti und Roma, Giftgas einzu-
atmen, infizierten sie mit Krankheitserregern oder führten 
Operationen ohne Narkose an ihnen durch.

Dr. Josef Mengele führte an der Rampe von Auschwitz-Bir-
kenau Selektionen bei ankommenden Häftlingstransporten 
durch. Tausende Menschen schickte er in die Gaskammern. 
Seit Juni 1943 war Mengele Lagerarzt im „Zigeunerlager“. Er 
experimentierte dort an eineiigen Zwillingskindern, darunter 
auch Sinti- und Roma-Kinder. Die Versuchsopfer wurden er-
mordet – zum Teil von ihm eigenhändig – und dann seziert, 
Gewebeproben wurden zur Auswertung an das Kaiser- 
Wilhelm-Institut für Anthropologie geschickt.
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